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ANTRAG Nr. 38/23 
nach § 17 GeschO 

 

Betr.: Flexible Amtszeitbegrenzung von Dekaninnen und Dekanen im Fall von 
beabsichtigten Fusionen von Kirchenbezirken 

Eingebracht in die Sitzung der 16. Landessynode am       

A. Beschluss vom        

  Verweisung an       
 
B. Beschluss vom        
  Annahme: 

  einstimmig  

  mit Mehrheit 
  bei       Jastimmen,       Neinstimmen,      Enthaltungen 

  Ablehnung       
 

C. Antrag zurückgezogen 
am       

 

 
Die Landessynode möge beschließen:  
 
Der Oberkirchenrat wird gebeten, § 6 Abs. 7 des Württembergischen Pfarrergesetzes über 
Dekaninnen und Dekane (zu § 25 Absatz 1 PfDG EKD) wie folgt zu ändern:  
 
(7) Die Amtszeit der Dekanin oder des Dekans ist auf zehn Jahre begrenzt. Ist eine Pfarrstelle, mit 
der das Amt der Dekanin oder des Dekans verbunden ist, neu zu besetzen, jedoch absehbar, dass 
durch die Entwicklung der Gemeindegliederzahl vor Ablauf einer Zehnjahresfrist eine Fusion von 
Kirchenbezirken und damit der eventuelle Entfall der Stelle verbunden sein kann, ist auch die 
Festlegung einer kürzeren Amtszeit möglich. Diese ist dem Besetzungsgremium zu unterbreiten und 
mit dessen Zustimmung in der Ausschreibung zu benennen. Stimmt das Besetzungsgremium der 
verkürzten Amtszeit nicht zu, so ersetzt eine Administratorin bzw. ein Administrator für die Zeit bis 
zur angestrebten Fusion die Besetzung der Stelle.  
Wiederernennungen sind möglich, wenn die Voraussetzungen nach dem Pfarrstellenbesetzungs-
gesetz erfüllt sind. Auch Wiederernennungen mit kürzerer Amtszeit sind im genannten Fall möglich. 
 
Begründung:  
Der Antrag verfolgt das Ziel, dass Kirchenbezirke, die aufgrund sinkender Gemeindegliederzahlen 
von einer Fusion betroffen sein werden, selbst darüber entscheiden können, ob sie den Fusions-
prozess mit einer Dekanin bzw. einem Dekan oder einem Administrator, einer Administratorin 
gestalten wollen. Dabei kann das Besetzungsgremium nach entsprechender Beratung abwägen, ob 
eine erneute Ausschreibung der Dekansstelle noch sinnvoll ist oder nicht.  
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